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wider, sind in der WLVO weitere Möglichkeiten vorgesehen, 
um die Durchsetzung einer Räumungsanordnung zu erzwin
gen. Das betrifft die Festsetzung eines Zwangsgeldes und die 
kostenpflichtige Räumung auf dem Verwaltungswege (§ 31 
WLVO) sowie die Anwendung einer Ordnungsstrafmaßnahme 
(§ 34 Abs. 1 Buchst, b WLVO). Die Ordnungsstrafbestimmun
gen insgesamt sind präzisiert worden, um sie differenzierter 
und wirksamer im Interesse der Durchsetzung von Maßnah
men der Wohnraumlenkung anwenden zu können.

Erstmalig ist zur Durchsetzung von staatlichen Entschei
dungen die Anwendung eines Zwangsgeldes vorgesehen (§§ 30 
Abs. 4, 31 bis 33 WLVO). Ordnungsstrafmaßnahmen und 
Zwangsgeld dürfen aber nicht nebeneinander für dieselbe 
Pflichtverletzung angewendet werden (§35 WLVO). Es muß 
also stets sorgfältig geprüft werden, welcher Zweck mit den 
rechtlich vorgesehenen Mitteln verfolgt werden soll.

Das Zwangsgeld kann vollstreckt werden, wenn der Ver
pflichtete die Handlung nicht durchführt und das Zwangsgeld 
in der festgelegten Frist nicht bezahlt. Die Vollstreckung des 
Zwangsgeldes erfolgt ebenso wie die Vollstreckung von Ord
nungsstrafen auf der Grundlage der VO über die Vollstrek- 
kung wegen Geldforderungen der Staatsorgane und staatli
chen Einrichtungen vom 3. Dezember 1968 (GBl. II 1969 Nr. 6
S. 61).

Das Recht des Bürgers, gegen eine ihn betreffende Wohn
raumlenkungsentscheidung (§ 36 WLVO) Beschwerde einzu
legen (§ 37 WLVO), sowie die Pflicht der örtlichen Staatsor
gane zur ordnungsgemäßen Bearbeitung dieses Rechtsmittels 
haben wesentlichen Einfluß darauf, daß bei den staatlichen 
Entscheidungen und ihrer Durchsetzung die Rechtsvorschrif
ten strikt eingehalten werden. Das Rechtsmittelverfahren 
wurde vereinfacht und übersichtlicher gestaltet. So wurde 
konkret festgelegt, gegen welche Entscheidungen Beschwerde 
eingelegt werden kann. Neu aufgenommen wurde das aus
drückliche Recht des Einreichers der Beschwerde, im Be
schwerdeverfahren gehört zu werden. Das jeweils zuständige 
Staatsorgan ist gehalten, vor der endgültigen Entscheidung 
die strittigen Fragen unter Einbeziehung des Beschwerde
führers und des örtlichen Rates, der die Entscheidung ge
troffen hat, sowie durch eigene Feststellungen zu klären.

Für Beschwerden von Bürgern gegen Entscheidungen 
von Betrieben, denen Aufgaben, Rechte und Pflichten der 
Wohnraumlenkung übertragen wurden, sind nicht die Be
triebe, sondern die staatlichen Organe zuständig. In diesen 
Fällen ist § 37 WLVO entsprechend anzuwenden.

Überblick über die Gesetzgebung 
im IV. Quartal 1985
Der nachstehende Beitrag erstreckt sich auf die im Gesetz
blatt der DDR Teil I Nr. 26 bis 34 veröffentlichten Rechts
vorschriften.*

Die Volkskammer hat auf ihrer 12. Tagung das Gesetz über 
den Volkswirtschaftsplan 1986 vom 29. November 1985 (GBl. I 
Nr. 30 S. 333) und das Gesetz über den Staatshaushaltsplan 
1986 vom gleichen Tage (GBl. I Nr. 30 S. 343) beschlossen. 
Diese Gesetze enthalten die Aufgaben und Mittel zur weite
ren allseitigen Stärkung der DDR, damit sich die Volkswirt
schaft weiterhin stabil und dynamisch entwickelt und die 
Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozial
politik zum Wohle des Volkes konsequent weitergeführt wird. 
Einige markante Festlegungen seien hier hervorgehoben:

Auf entscheidenden Gebieten von Wissenschaft und Tech
nik sind Spitzenleistungen zu erreichen und die Schlüssel
technologien zu entwickeln und breit anzuwenden. Große 
Bedeutung hat hierfür die enge Forschungskooperation zwi
schen den Kombinaten und den Einrichtungen der Akade
mien, Universitäten und Hochschulen. Die wissenschaftlich- 
technischen sowie ökonomischen Beziehungen mit der UdSSR 
und den anderen sozialistischen Ländern sind in Überein
stimmung mit den Beschlüssen der Wirtschaftsberatung des 
RGW auf höchster Ebene vom Juni 1984 sowie dem am
6. Oktober 1984 Unterzeichneten „Langfristigen Programm der 
Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen der DDR und der 
UdSSR auf dem Gebiet von Wissenschaft, Technik und Pro
duktion für den Zeitraum bis zum Jahre 2000“ weiter zu 
vertiefen.

Durch umfassende Intensivierung ist insbesondere das 
Entwicklungstempo der Arbeitsproduktivität weiter zu be
schleunigen. Mit vielfältigen Maßnahmen sind umfangreiche

Arbeitszeiteinsparungen zu erreichen. An erster Stelle steht 
hier die breite Anwendung neuester wissenschaftlich-techni
scher Ergebnisse. Der verfügbare Arbeitszeitfonds ist in vol
lem Umfang zur Steigerung der Effektivität und Qualität der 
Produktion wirksam zu machen.

Die anspruchsvollen Aufgaben des Planes stellen hohe 
Anforderungen an die Leiter in den zentralen und örtlichen 
Staatsorganen sowie in den Kombinaten, Betrieben, Einrich
tungen und Genossenschaften.* 1 Für die örtlichen Staatsorgane 
ist vor allem die Lösung der volkswirtschaftlichen Schwer
punktaufgaben in den von ihnen direkt geleiteten Produk
tionszweigen vorgesehen, des weiteren die Ausschöpfung der 
örtlichen Reproduktionsbedingungen und territorialen Res
sourcen durch- enge Gemeinschaftsarbeit der im Territorium 
gelegenen Betriebe, Genossenschaften und Einrichtungen.

Die sozialistische Planwirtschaft ist so zu vervollkommnen, 
daß sie die intensiv erweiterte Reproduktion der Volks
wirtschaft noch wirksamer fördert. Dabei ist das Prinzip des 
demokratischen Zentralismus konsequent zu verwirklichen. 
Dem Ministerrat obliegt es, die Verwirklichung der Aufga
ben und Ziele des Planes zu leiten und zu gewährleisten, 
daß die notwendigen Entscheidungen zur Sicherung der plan
mäßigen proportionalen und strukturellen Entwicklung der 
Volkswirtschaft rechtzeitig getroffen werden.

*

Speziell auf die weitere Vervollkommnung der Planwirt
schaft sind einige Rechtsvorschriften aus dem IV. Quartal
gerichtet.

An erster Stelle ist die АО über die Ausarbeitung und 
Durchführung des Planes zur Sicherung der Ersatzteilver
sorgung vom 14. Dezember 1985 (GBl. I Nr. 29 S. 326) zu nen
nen. Der wachsende Bedarf an Einzelteilen, Baugruppen und 
Zubehörteilen (Ersatzteilen) ergibt sich auch bei Sicherung 
einer hohen Qualität und Verschleißfestigkeit der Erzeug
nisse aus der zunehmenden Ausstattung der Haushalte mit 
langlebigen industriellen Konsumgütern sowie aus den Erfor
dernissen der planmäßigen Instandhaltung der Grundfonds 
und weiteren Faktoren der umfassenden Intensivierung der 
Volkswirtschaft.

Ausgehend von dem bewährten Grundsatz, daß die Pro
duzenten der Finalerzeugnisse für die Ersatzteilversorgung 
verantwortlich sind, haben diese nunmehr jährlich einen 
Plan zur Sicherung der Ersatzteilversorgung auszuarbeiten, 
mit dem das Aufkommen je Ersatzteilposition einschließlich 
regenerierter Teile und Importe für die Finalerzeugnisse 
sowie ihre Verwendung nachgewiesen werden muß. Kann für 
bestimmte Ersatzteilpositionen der Bedarf nicht gedeckt wer
den, sind im Plan die Maßnahmen zur Erhöhung des Auf
kommens (einschließlich solcher zur materiell-technischen 
Sicherung im Rahmen der geplanten Fonds) auszuweisen 
bzw. Entscheidungen von den dafür zuständigen Organen 
herbeizuführen. Ziel ist es, den volkswirtschaftlich begrün
deten Inlandbedarf sowie den Exportbedarf vollständig zu 
decken. Der Plan zur Sicherung der Ersatzteilversorgung 
schließt auch die Ersatzteile für Finalerzeugnisse mit ein, die 
nicht mehr produziert werden, sofern die Frist der Ersatz
teilversorgungspflicht gemäß den Rechtsvorschriften noch 
nicht überschritten ist. Die АО weist auch einen Weg zu 
Festlegungen, wenn diese Frist überschritten ist, aber wei
terhin Ersatzteile benötigt werden.

Die АО enthält zahlreiche Festlegungen für die Zusam
menarbeit der volkseigenen Kombinate und Betriebe sowie 
der Genossenschaften als Finalproduzenten und Ersatzteil
zulieferer sowie für den Ersatzteilhandel und deren übergeord
nete Organe. Diese Zusammenarbeit bezieht sich bereits auf 
Maßnahmen zur Erhöhung der Qualität und Verschleißfesti
gung und zur Standardisierung des Ersatzteilsortiments sowie 
auf die Entwicklung der Kapazitäten für die Ersatzteilpro
duktion und -regenerierung; sie ist bei der Planausarbeitung 
und -durchführung vertraglich zu sichern. So ist durch ver
tragliche Vereinbarungen die vollständige Einordnung der 
erforderlichen Ersatzteilproduktion, -regenerierung und -Ver
sorgung in die Pläne der Ersatzteilzulieferer zu sichern. Aus
drücklich ist geregelt, daß Ersatzteilzulieferer, deren Erzeug
nisse auch als Finalerzeugnisse zu planen sind, die vollstän
dige Bedarfsdeckung in Abstimmung mit den Finalproduzen-

* Zu der ln dieser Übersicht nicht erwähnten VO über die Lenkung 
des Wohnraumes — WLVO - vom 16. Oktober 1985 (GBl. I Nr. 27 
S. 301) vgl. den Beitrag von H. Kern auf s. 57 ff. dieses Heftes. Das 
Gesetz über das Post- und Fernmeldewesen vom 29. November 1985 
einschließlich der DVO vom gleichen Tage (GBl. I Nr. 31 S. 345 
und 354) wird in einem der nächsten Hefte erläutert werden.

1 Vgl. W. Stoph, Rede zur Begründung des Gesetzes über den Volks
wirtschaftsplan 1986 vor der Volkskammer, ND vom 30. Novem
ber/!. Dezember 1985, S. 3 ff.


